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Minister 

An den Vorsitzenden  

des Wirtschaftsausschusses  

des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

Herrn Dr. Andreas Tietze, MdL 

Landeshaus 

24105 Kiel 

 

 

 

 

10. November 2017 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

 

im Nachgang zu TOP 3 a) der 5. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 8. November 

2017 übersende ich Ihnen wunschgemäß folgende Unterlagen: 

 

 Präsentation der KPMG zur Nutzwertanalyse,  

 

 erläuternde Darstellung der KPMG zur Nutzwertanalyse und ihrer einzelnen Kriterien, 

 

 Bewertungsmatrix, die den Mitgliedern des Ausschusses auch als Excel-Datei zur 

Verfügung gestellt wird, 

 

 Präsentation zu den Kosten bei den Bundesstraßen des Ministeriums für Wirtschaft, 

Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus und des Finanzministeriums 

 

 sowie den dazu zwischen beiden Ministerien abgestimmten Vermerk. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Bernd Buchholz 

 

 

5 Anlagen 
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Stand: 08.11.2017 Anlage Bewertungsmatrix Bundesstraßen

Kategorie Gewichtung 
in %

Verbleib 
Bundestraßen

Abgabe 
Bundesstraßen

1) Personal 40 2,0 1,5
2) Kosten 15 0,6 2,2
3) Potenziale 15 0,5 1,5
4) Einfluss des Landes SH 15 2,6 0,0
5) Bedeutung für den Standort SH 15 2,0 1,0
Gesamtbewertung 100 1,66 1,31

Kategorie Gewichtung 
in %

Verbleib 
Bundestraßen

Abgabe 
Bundesstraßen

1) Personal 15 2,0 1,5
2) Kosten 40 0,6 2,2
3) Potenziale 15 0,5 1,5
4) Einfluss des Landes SH 15 2,6 0,0
5) Bedeutung für den Standort SH 15 2,0 1,0
Gesamtbewertung 100 1,31 1,48

Kategorie Gewichtung 
in %

Verbleib 
Bundestraßen

Abgabe 
Bundesstraßen

1) Personal 15 2,0 1,5
2) Kosten 15 0,6 2,2
3) Potenziale 15 0,5 1,5
4) Einfluss des Landes SH 40 2,6 0,0
5) Bedeutung für den Standort SH 15 2,0 1,0
Gesamtbewertung 100 1,81 0,93

Fokus auf Personal

Fokus auf Kosten

Fokus auf Einfluss

Beispiele für unterschiedliche Gewichtungsschwerpunkte



Stand: 08.11.2017 Anlage Bewertungsmatrix Bundesstraßen

Kategorie Gewichtung 
in %

Verbleib 
Bundestraßen

Abgabe 
Bundesstraßen

1) Personal 20 2,0 1,5
2) Kosten 25 0,6 2,2
3) Potenziale 25 0,5 1,5
4) Einfluss des Landes SH 20 2,6 0,0
5) Bedeutung für den Standort SH 10 2,0 1,0
Gesamtbewertung 100 1,40 1,33

Kategorie Gewichtung 
in %

Verbleib 
Bundestraßen

Abgabe 
Bundesstraßen

1) Personal 20 2,0 1,5
2) Kosten 20 0,6 2,2
3) Potenziale 20 0,5 1,5
4) Einfluss des Landes SH 20 2,6 0,0
5) Bedeutung für den Standort SH 20 2,0 1,0
Gesamtbewertung 100 1,54 1,24

Gleichgewichtung der Kriteriengruppen

Fokus auf Kosten und Potenziale



Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 1

Stellen- und Kostenermittlung 
Bundesstraßen 

Stellen:

Betriebsdienst: 157 Stellen (aus Bundeshaushalt finanziert)

Innendienst: + 152 Stellen � Einsparung

Summe: = 309 Stellen

Kosten und Erstattung für Innendienst:

Nicht-Investitionen: 7,70 Mio. €

Invest. ext. Ingenieurleistungen: +   3,80 Mio. €

Erstattungen des Bundes - 1,16 Mio. €

Summe: = 10,34 Mio. € � aktuelle Belastung Land 

(ohne Synergieverluste!)
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Kiel, 07.11.2017 
 
 
Prüfung der Übertragung der Bundestraßen in SH 
Hier: Kosten/Belastungen für das Land bei der Verwa ltung von Bundesstraßen  
 
1. Annahmen: 
 
a) Stellen Betriebsdienst 
Ansatz: Aufteilung der gemeinsamen Straßenunterhaltung (Gemeinschaftsaufwand). 
Insgesamt werden 522 Stellen vorgehalten, davon nach Stundenschlüssel 2017 
UI-Personal Bundesstraßen (30%)  157 Stellen 
UI-Personal Landesstraßen (51%)  266 Stellen 
UI-Personal Kreisstraßen  (19%)    99 Stellen 
 
b) Stellen Innendienst 
Ansatz: Auswertung KLR-Daten aus dem Jahr 2016 (Quelle: LBV) 
Anteil Bundesfernstraßen 40% = 14,7 Mio. Euro Nicht-Investitionen 
Anteil Bundestraßen an Bundesfernstraßen: 52% 
Daraus ergeben sich für den Innendienst Bundesstraßen: 152 Stellen = 7,7 Mio. Euro 
Nicht-Investitionen 
(Projektstunden + umgelegte Verwaltungskostenträgerstunden + umgelegte 
Fehlstunden) 
 
c) Kosten für externe Ingenieurleistungen (Quelle: LBV): 
Ansatz: Gemittelte Anteile über die Jahre 2012 - 2016 für externe 
Ingenieurleistungen 
BAB 50% 
Bundesstraßen 25% 
Landesstraßen 15% 
Kreisstraßen 5% 
Baulastträgerübergreifend 5% 
Hieraus ergibt sich ein Verhältnis von BAB zu Bundestraßen von 2:1 bzw. 2/3 zu 1/3. 
Dies entspricht auch den dahinterliegenden Bauvolumina. 
 
 
2. Stellen- und Kostenermittlung Bundesstraßen über  den Wirtschaftsplan 
(Ansätze 2017) 
 
2.1 Stellen 
Betriebsdienst:    157 Stellen (aus Bundeshaushalt finanziert; siehe 1a) 
Innendienst:  + 152 Stellen � Einsparung (siehe 1b) 
Summe:  = 309 Stellen 
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2.2 Kosten und Erstattung für Innendienst: 
Nicht-Investitionen:          7,70 Mio. € (siehe 1b) 
Invest. ext. Ingenieurleistungen:  +   3,80 Mio. € (siehe 1c) 
Erstattungen des Bundes   -    1,16 Mio. € (siehe 1c) 
Summe:     = 10,34 Mio. € � aktuelle Belastung Land  
          (ohne Synergieverluste1) 

 
Falls neben den BAB auch die Bundestraßen in die Bundesverwaltung übertragen 
werden würden, würde diese beim Land verbleibende jährliche Belastung entfallen.  
 
3. Verifizierung des Berechnungsansatzes über Zweck ausgabenpauschale 
 
Für die für Planung (Entwurfsbearbeitung) und Begleitaufwand (Bauaufsicht) der 
Bauvorhaben an Bundesfernstraßen (BAB und Bundesstraßen) anfallenden 
Zweckausgaben zahlt der Bund eine pauschale Erstattung in Höhe von 3 % der 
Baukosten.2 Darüber hinaus übernimmt der Bund weitere einzelne Bestandteile der 
Verwaltungsausgaben, indem diese den vom Bund direkt zu tragenden Baukosten 
zugerechnet werden. Diese werden nicht über den Wirtschaftsplan des LBV 
abgebildet. Die tatsächliche Höhe der Kosten für Planung und Begleitaufwand wird 
vom LBV auf durchschnittlich 18 % der Baukosten geschätzt. Für Planung und 
Begleitaufwand verbleiben also Belastungen beim Land (etwa 15 % der Baukosten).   
 
Bei den Erstattungen des Bundes für Planung und Begleitaufwand zeigt sich eine 
gewisse Bandbreite, da sie im Nachhinein abgerechnet werden und daher abhängig 
davon sind, wann ein einzelnes Fernstraßenprojekt fertig gestellt und 
abrechnungsreif ist, d.h. eine Betrachtung der Belastungen über eine Hochrechnung 
der erhaltenen/angesetzten Erstattungen kann nur eine rechnerische Annährung 
sein.  
 
Der Bund hat 2016 für Bundesstraßen Erstattungsleistungen in Höhe von 1,90 Mio. 
Euro3 (= 3%) geleistet, bei entstandenen Kosten in Höhe von 11,40 Mio. Euro 
(Hochrechnung auf 18%). Bei Abzug der Erstattungsleistung von den entstandenen 
Kosten verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 9,50 Mio. Euro. Dieser Betrag bestätigt 
die unter Ziff. 2 errechnete Belastung.  
 
 

                                            
1 Synergieverluste lassen eine geringere Haushaltsentlastung erwarten. Große Synergieverluste können insbesondere bei einer 
Trennung des Straßenbetriebsdienstes entstehen. Es könnte eine Kostenheranziehung für die Nutzung von Betriebshöfen 
geben bzw. Infrastrukturkosten für den Aufbau landeseigener Strukturen.   
2 § 6 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen 
Bundesstraßen des Fernverkehrs. 
3 Ist-Erstattung für Bundesstraßen 2016, Quelle: LBV. 


	ADP7798.tmp
	Gewichtungsszenarien




